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Sparkassenstiftung unterstützt Projekte mit dem 
Motto „Musik verbindet“ 
 
Die Sparkassenstiftung im Landkreis Schwandorf stellt für themenbezo-

gene Projekte bis zu 12.500 Euro zur Verfügung. Anträge können bis 15. 

Juli 2024 eingereicht werden.  

 

Schwandorf, 06. Mai 2024 

 
Seit Menschengedenken ist die Musik ein Teil unserer Kultur und 
verbindet Menschen untereinander. Musizieren zählt mit zu der äl-
testen Form der menschlichen Kommunikation. Wo Musik erklingt, 
da kommen Menschen zusammen. Das Musizieren und Singen in 
der Gemeinschaft sorgt für die Steigerung der Lebensqualität, des 
sozialen Engagements und des Zusammenhalts. Die Musikförde-
rung stellt in hohem Maße eine Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft dar. 
 

Die Sparkassenstiftung im 

Landkreis Schwandorf greift 

dieses Thema aktiv auf und 

möchte mit ihrem Förder-

preis dazu beitragen, Pro-

jekte mit dem Motto „Musik 

verbindet“ in der Gesell-

schaft zu fördern. Hierfür 

stellt die Sparkassenstif-

tung einen Betrag von bis 

zu 12.500 Euro für themen-

bezogene Projekte zur Ver-

fügung. 

 

Die Sparkassenstiftung 

sucht insbesondere Projekte 

zur Förderung der Musiker-

ziehung und Musikpflege, Projekte in der musikalischen Früherzie-

hung, sowie mit integrativen Ansätzen und inklusivem Charakter.  

Landrat Thomas Ebeling mit Vorstands-

vorsitzendem der Sparkasse im Land-

kreis Schwandorf, Werner Heß 
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Interesse besteht an grenzüberschreitenden, internationalen Mu-

sikprojekten, an der Pflege und Erhaltung von Kulturwerden (z.B. 

Musiksammlungen), als auch an der Durchführung von Musikwett-

bewerben und Veranstaltungen.    

 

Der Stiftungsbeirat vergibt die Preise je nachdem, wie viele und wel-

che Anträge eingereicht worden sind. Er kann auch weitere Unterla-

gen zum Projekt verlangen oder es vor Ort bewerten. Bedingung für 

eine Förderung ist lediglich, dass das Vorhaben im Landkreis 

Schwandorf wirkt. Darüber hinaus darf das Preisgeld ausschließlich 

für das jeweilige Projekt verwendet werden.  

 

Ausgeschlossen von einer Förderung sind Beschäftigungsverhält-

nisse, bauliche Maßnahmen, Pflichtausgaben der Kommunen, die 

reine Anschaffung von Instrumenten und bereits abgeschlossene 

Projekte. Die Jury wählt die Preisträger im Oktober aus. Im Novem-

ber findet die feierliche Vergabe der Preise durch Landrat und Stif-

tungsvorsitzenden Thomas Ebeling statt. 

 

Für die Bewerbungen ist Michael Licha von der Sparkasse im Land-

kreis Schwandorf zuständig. Um einen Förderantrag zu stellen, 

muss bis zum 15. Juli 2024 ein Teilnahmebogen ausgefüllt werden. 

Dieser und weitere Hinweise sind unter www.sparkassenstiftung-

schwandorf.de zu finden.  
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